
ERVE I SCHUSTER
Schuster-Chemie GmbH & Co. KG

Betriebsanweisung

gem. § 14 GefStoffV

Trioglanz - Antirutsch

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Wassergefährdungsklasse: schwach wassergefährdend

Stabil unter normalen Bedingungen. 

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dämpfen 

führen.

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Schutz- und Hygienemaßnahmen: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Von Nahrungsmitteln, Getränken 

und Futtermitteln fernhalten. 

Hinweise zum sicheren Umgang: Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen 

Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Atemschutz: Entfällt

Handschutz: Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Die einzusetzenden 

Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der 

sich daraus ergebenden Norm EN 374 genügen. 

Augenschutz: Falls Spritzer möglich sind, folgendes tragen: Schutzbrille 

Körperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Geeignete Löschmittel: Wasser, Kohlendioxid (CO2), Schaum, Pulver

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen 

behördlichen Vorschriften entsorgt werden. 

Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Verunreinigte Flächen werden äußerst rutschig. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung 

tragen. 

Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. 

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, 

Universalbindemittel, Sägemehl). Mechanisch aufnehmen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr:

112

Allgemeine Hinweise: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 

Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen. 

Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser abwaschen.

Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 

15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Anschließend Augenarzt aufsuchen. 

nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken . 

Sofort Arzt hinzuziehen.

ERSTE HILFE

Arzt:

112

Sachgerechte Entsorgung/Produkt: Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften abgelagert oder 

verbrannt werden. 

Verpackung: Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, 

Universalbindemittel, Sägemehl). Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften abgelagert oder 
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